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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Rhodeländerweg 109, für das das Bezirksamt 

neben anderen Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans 
beschlossen hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Bau-
gesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnahme 
beim Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Soziales und Bürgerdienste, Stadtentwicklungsamt, Fachbereiche 
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Baugesetzbuches) und

Verordnung
über die Veränderungssperre XIV-207b/33 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow

Vom 22. Januar 2020 

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Neukölln von Berlin geltend machen; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches wird 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Geset-
zes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die 
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung 
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. Januar 2020

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Martin  H i k e l
Bezirksbürgermeister

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.  I S. 3634) in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Fünften 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 8-36 vom 4. September 2018/13. Juni 2019 für 

das Gelände der Siedlung Neue Heimstatt im Bezirk Neukölln, 
Ortsteil Buckow, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-

kölln von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürger-
dienste, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, beglaubigte 
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürger-
dienste, Fachbereiche Stadtplanung und Bau- und Wohnungsauf-
sicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-36 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Buckow

Vom 22. Januar 2020

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. Januar 2020

Bezirksamt Neukölln von Berlin
Martin  H i k e l

Bezirksbürgermeister
Jochen  B i e d e r m a n n

Bezirksstadtrat
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in Ver-
bindung mit § 7 Absatz 2 und mit § 11 Ab satz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) geändert worden ist, 
verordnet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen:

§ 1
Der Bebauungsplan 5-113 vom 18. Oktober 2018 für die Grund-

stücke Gartenfelder Straße 61, 63, 65 und Paulsternstraße 31 im 
Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung Städtebau und Projek-
te, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können bei der 
für die Stadtplanung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kos-
tenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-113 

im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst
Vom 24. Januar 2020

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung ge-
genüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-
natsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. Januar 2020

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
K.  L o m p s c h e r



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      76. Jahrgang      Nr. 4      12. Februar 2020 33

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 9 Absatz 3, § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) geändert wor-
den ist, verordnet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen:

§ 1
Der Bebauungsplan 1-98 vom 28. Juni 2019 für die Flurstücke 80 

und 84 beiderseits der Friedrichstraße zwischen Schützenstraße und 
Zimmerstraße einschließlich des Grundstücks Mauerstraße 93 sowie 
einen Abschnitt der Friedrichstraße im Bezirk Mitte von Berlin, 
Ortsteil Mitte, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung Städtebau und Projek-
te, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können bei der 
für die Stadtplanung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kos-
tenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 1-98 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte
Vom 31. Januar 2020

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung gegen-
über der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Senatsver-
waltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. Januar 2020

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
K.  L o m p s c h e r
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Auf Grund § 2 Absatz 2 des Berliner Gesetzes zum Staatsvertrag 
über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und Dienst-
leistungszentrums der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Gebiet der poli-
zeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt 
öffentlichen Rechts vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 651) wird 
hiermit bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag gemäß seinem § 20 
Absatz 1 am 28. Dezember 2017 in Kraft getreten ist. 

Berlin, den 30. Januar 2020

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Andreas  G e i s e l

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten  

des Staatsvertrags über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und 
Dienstleistungszentrums der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Gebiet der polizeilichen  
Telekommunikationsüberwachung 

als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts
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Die Verordnung zur Änderung von Vorschriften für die Primar-
stufe, die Sekundarstufe I, die gymnasiale Oberstufe und die Son-
derpädagogik vom 20. September 2019 (GVBl. S. 565) wird wie 
folgt berichtigt:

1. In Artikel 1 Nummer 18 b) zu § 21 muss der Änderungsbefehl 
wie folgt lauten: 
‚In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 19 Abs. 1 Satz 2“ durch 
die Angabe „§ 19 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3“ ersetzt.‘

2. In Artikel 1 Nummer 27 (Anlage 2) müssen die Zeilen für die 
Unterrichtsfächer Mathematik und Sachunterricht wie folgt lau-
ten:

Berichtigung
der Verordnung zur Änderung von Vorschriften für die Primarstufe,  

die Sekundarstufe I, die gymnasiale Oberstufe und die Sonderpädagogik 

3. In Artikel 3 Nummer 11 b) zu § 14 Absatz 10 muss der Ände-
rungsbefehl wie folgt lauten:
„Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

(10) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf setzt die Klassenkonferenz oder in der Qualifika-
tionsphase die Jahrgangskonferenz individuell notwendige un-
terstützende Maßnahmen für die Durchführung von Lernerfolgs-
kontrollen fest.“

Berlin, den 23. Januar 2020

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Sandra  S c h e e r e s

„

Unterrichtsfach Schulanfangsphase Jahrgangsstufen
1 2 3 4 5 6

Mathematik 200 200 200 200 200 200
Sachunterricht 80 80 120 200

 „
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	Berichtigung der Verordnung zur Änderung von Vorschriften für die Primarstufe, die Sekundarstufe I, die gymnasiale Oberstufe und die Sonderpädagogik


